
ASAHI - RÄdinghausen e. V.

Satzung des Karate Vereins ASAHI -
RÄdinghausen e. V.

Ä 1 Name, Sitz
1. Der Verein fÄhrt den Namen ASAHI - RÅdin-

ghausen.
2. Der Verein hat seinen Sitz in RÅdinghausen.
3. Der Verein soll in das Vereinsregister des 

Amtsgerichtes BÄnde eingetragen werden. Er 
fÄhrt nach seiner Eintragung den Namen 
ASAHI - RÅdinghausen e. V.

4. Der Verein gehÅrt dem Deutschen - Karate -
Verband e. V. an.

Ä 2 Zweck und Aufgabe
Der Verein bezweckt die FÅrderung seiner Mit-
glieder durch die planmÇÉige Pflege von Leibes-
Äbungen, insbesondere Karate. Der Verein ver-
folgt diesen Zweck ausschlieÉlich, unmittelbar 
und selbstlos. Mittel des Vereins dÄrfen nur fÄr 
satzungsmÇÉigen Zwecke verwendet werden*. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhÇltnismÇÉig hohe VergÄtung begÄnstigt 
werden*. Die Mitglieder der Vereinsorgane ha-
ben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstandenen 
notwendigen Auslagen und Aufwendungen*. 
FÄr den Zeitaufwand der Mitglieder der Vereins-
organe kann die Mitgliederversammlung eine in 
ihrer HÅhe angemessene VergÄtung beschlie-
Éen*. Der Verein ist parteipolitisch und konfes-
sionell neutral. Der Verein vertritt den Amateur-
gedanken und steht auf dem Boden der VÅlker-
verstÇndigung.

Ä 3 Mitgliedschaft
Die aktiven Mitglieder des Vereins bestehen aus 
Erwachsenen (ab 18 Jahre), aus Jugendlichen 
(bis 18 Jahre) und aus Kindern (bis 14 Jahre). 
AuÉerdem hat der Verein passive Mitglieder (ab 
18 Jahre) und Ehrenmitglieder. FÄr Kinder und 
Jugendliche ist der Aufnahmeantrag durch die 
Eltern oder den sonstigen gesetzlichen Vertreter 
zu stellen. Dem gesetzlichen Vertreter ist bei der 
Antragstellung, auf Wunsch, die aktuelle Satzung 
des Vereins auszuhÇndigen. Ihr Aufnahmeantrag 
fÄr das Kind bzw. den Jugendlichen beinhaltet 
gleichzeitig die allgemeine ErmÇchtigung, daÉ 
dieses Vereinsmitglied im Rahmen der Satzung 
des Vereins an den Abstimmungen und Wahlen 
teilnehmen und ferner Funktionen Äbernehmen 
kann. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Zwe-
cke des Vereins zu fÅrdern, die Satzung anzuer-
kennen und die Vorschriften des Vorstandes so-
wie BeschlÄsse der Mitgliederversammlung zu 
akzeptieren und auszufÄhren. Zu Ehrenmitglie-
dern mit allen Rechten und Pflichten kÅnnen 
Mitglieder aufgrund langjÇhriger Verdienste oder 
auÉergewÅhnliche Leistungen durch den Vor-
stand ernannt werden. Der BeschluÉ muÉ ein-
stimmig erfolgen. Ñber die Aufnahme eines Mit-
gliedes in den Verein beschlieÉt der Vorstand mit
einfacher Stimmenmehrheit. Die Aufnahme ist 
dem Mitglied  mitzuteilen. Sie wird erst wirksam 
mit der Zahlung des ersten Beitrages. Bei der 
Aufnahme des Mitgliedes in den Verein, ist ihm 
auf Wunsch, eine Satzung nach dem neusten 
Stand auszuhÇndigen. Die Ablehnung eines Auf-
nahmeantrages muÉ dem Antragsteller schriftlich 
mit Angabe der GrÄnde innerhalb von zwei Mo-
naten nach Stellung des Antrages mitgeteilt wer-
den. Er hat ein Einspruchsrecht gegen die Ableh-
nung an die nÇchste ordentliche Mitgliederver-
sammlung. Die Mitgliedschaft ist weder Äber-
tragbar noch erblich. Die AusÄbung der Mit-
gliedschaftsrechte kann nicht einem anderen 
Äbertragen werden.

Ä 4 Austritt
Das Mitglied hat seinen Austritt aus dem Verein 
dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Die KÄndi-
gungsfrist betrÇgt drei volle Kalendermonate. 
Nach Ablauf der KÄndigungsfrist erlÅschen die 
Rechte des Mitgliedes gegen den Verein und 
auch die Vereinsstrafgewalt. Schwebende Ver-
fahren kÅnnen noch durchgefÄhrt werden.

Ä 5 AusschluÅ
Der AusschluÉ eines Mitgliedes aus dem Verein 
kann durch den Vorstand  mit Zweidrittel -
Stimmenmehrheit beschlossen werden. Der Aus-
schluÉ ist dem betreffenden Mitglied unter An-
gabe der GrÄnde innerhalb eines Monats schrift-
lich nach dem BeschluÉ mitzuteilen. Der Aus-
schluÉ kann ausgesprochen werden, wenn:
1. Das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher 

Abmahnung lÇnger als drei Monate mit seiner 
fÇlligen Beitragszahlung im RÄckstand ist, oh-
ne daÉ eine soziale Notlage vorliegt. Bei einer 
sozialen Notlage kann der Vorstand die Bei-
tragszahlung stunden oder sogar aufheben.

2. Eine schriftliche ErklÇrung des Mitgliedes ge-
genÄber dem Vorstand vorliegt, daÉ eine wei-
tere Beitragszahlung grundsÇtzlich abgelehnt 
wird.

3. Das Mitglied seine Mitgliedschaft miÉbraucht, 
das Ansehen und die Interessen des Vereins 
schÇdigt, die Sportdisziplin grÅblich verletzt 
und gegen die Vorschriften des Vorstandes 

und BeschlÄsse der Mitgliederversammlung 
verstÅÉt.

4. Das Mitglied sich unehrenhafte Handlungen 
innerhalb oder auÉerhalb des Vereins zu-
schulden kommen lÇÉt.

Das Mitglied muÉ vor der BeschluÉfassung Äber 
seinen AusschluÉ Gelegenheit erhalten, zu den 
VorwÄrfen Stellung zunehmen. Der Ausge-
schlossene kann innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung des Beschlusses gegen seinen 
AusschluÉ Einspruch erheben. Der Einspruch 
muÉ durch eingeschriebenen Brief mit RÄck-
schein beim Vorsitzenden des Vereins eingelegt 
werden. Der Einspruch muÉ innerhalb eines 
Monats nach Einlegung schriftlich begrÄndet 
werden, und zwar ebenfalls durch eingeschrie-
benen Brief mit RÄckschein an den Vorsitzenden 
des Vereins. Der Einspruch hat aufschiebende 
Wirkung. Der Vorstand kann jedoch anordnen, 
daÉ die Mitgliedschaftsrechte bis zu endgÄltigen 
Entscheidung Äber seinen AusschluÉ vorlÇufig 
ruhen. Ñber den Einspruch entscheidet die 
nÇchste ordentliche Mitgliederversammlung end-
gÄltig.

Ä 6 MitgliedsbeitrÇge 
Die hohe der MitgliedsbeitrÇge richtet sich nach 
den BedÄrfnissen des Vereins. Der Vorstand 
schlÇgt nach Aufstellung des Haushaltsplans die 
Hohe des Beitrages der Mitgliederversammlung 
vor, die darÄber einen BeschluÉ mit einfacher 
Stimmenmehrheit herbeifÄhrt. Der Beitrag kann 
nicht rÄckwirkend erhÅht werden. Der Beitrag 
wird monatlich im Lastschriftverfahren oder 
halbjÇhrlich im voraus entrichtet. Das GeschÇfts-
jahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Ä 7 Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht, an den Versamm-
lungen und Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen und seine Einrichtungen und BegÄnsti-
gungen zu den vorgeschriebenen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen. Mitglieder die das 10 Le-
bensjahr vollendet haben, sind stimmberechtigt. 
Sie kÅnnen wÇhlen und ab 18 Jahren gewÇhlt 
werden.

Ä 8 Pflichten der Mitglieder
Zu den Pflichten der Vereinsmitglieder gehÅren:
1. Zahlung der festgelegten VereinsbeitrÇge.
2. Beachtung der Vereinssatzung und der Ord-

nungen des Vereins.
3. Beachtung der Vorschriften des Vorstandes 

und der BeschlÄsse der Mitgliederversamm-
lung.

4. FÅrderung der in der Satzung festgelegten 
GrundsÇtze des Vereins. AuÉerdem erkennen 
die Mitglieder die Satzung und die Ordnungen 
der Äbergeordneten Organisationen im Deut-
schen Karatesport an, insbesondere die Sat-
zungen und Ordnungen des Landesverbandes 
und des Deutschen - Karate - Verbandes. Sie 
akzeptieren die Entscheidungen, die der Ver-
ein, die VerbÇnde und deren Organe im Rah-
men ihrer ZustÇndigkeit, treffen insbesondere 
auch der Sportgerichtsbarkeit. Das gleiche gilt 
auch hinsichtlich der Dachorganisationen, de-
nen diese VerbÇnde angehÅren.

Ä 9 FÉhrung und Verwaltung des Vereins
Organe des Vereins sind: 
1. Die Mitgliederversammlung 
2. Der Gesamtvorstand bestehend aus:

a) dem Vorstand gemÇÉ Ö26 BGB hierzu zÇh-
len der 1. und 2. Vorsitzende 

b) erweiterter Vorstand hierzu zÇhlen:
 der Kassenwart.
 der SchriftfÄhrer.
 der Sport u. Jugendwart.

Der Verein wird durch den Gesamtvorstand ge-
fÄhrt und verwaltet. Im InnenverhÇltnis zum 
Verein darf der 2. Vorsitzende diese Vertretung 
nur dann ausÄben, wenn der 1. Vorsitzende in 
den nÇchsten zwei Wochen die Vertretung nicht 
ausÄben kann oder der 1. Vorsitzende den 2. 
Vorsitzenden ausdrÄcklich mit der Vertretung 
beauftragt hat. Eine Verhinderung des 1. Vorsit-
zenden braucht nicht nachgewiesen werden. Alle 
Ümter im Vorstand sind EhrenÇmter. Die Vor-
standsmitglieder mÄssen voll geschÇftsfÇhige 
Personen sein. Der 1. Vorsitzende beruft die Sit-
zung des Vorstandes ein, und zwar mit einer Ta-
gesordnung. Er leitet die Sitzung. Wenn er ver-
hindert ist, vertritt ihn der 2. Vorsitzende. Vor-
schlÇge von Vorstandsmitgliedern zur Tagesord-
nung mÄssen von ihm in die Tagesordnung auf-
genommen werden. Solche VorschlÇge kÅnnen 
auch noch am Anfang der Sitzung vor Eintritt in 
die Tagesordnung von den Mitgliedern des Vor-
standes eingebracht werden. Der Vorstand tritt 
mindestens einmal im Monat zu einer Sitzung zu-
sammen. Zu dieser Sitzung soll der Vorsitzende 
eine Woche vorher einladen. AuÉerordentliche 
Sitzungen kÅnnen kurzfristig anberaumt werden, 
wenn dies unerlÇÉlich ist. Zur ZustÇndigkeit des 
Vorstandes gehÅren insbesondere: 
1. Die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages
2. VorprÄfung der Gewinn- und Verlustrech-

nung
3. Aufstellung der Tagesordnung fÄr die Ver-

sammlung 

4. Ernennung von Ehrenmitgliedern
5. Entscheidungen Äber die Aufnahme neuer 

Mitglieder
6. DurchfÄhrung der BeschlÄsse der Mitglieder-

versammlungen 
7. Schlichtung aller Streitigkeiten innerhalb des 

Vereins
8. Ñberwachung des Sportbetriebes innerhalb 

des Vereins
9. FÅrderung der Jugendarbeit
Der Vorstand ist auf Antrag eines seiner Mitglie-
der einzuberufen. Ñber seine Sitzung ist ein vom 
1. Vorsitzenden und dem SchriftfÄhrer zu unter-
zeichnendes Protokoll zufÄhren. Der Vorstand ist
beschluÉfÇhig, wenn mindestens die HÇlfte der 
ihm satzungsgemÇÉ angehÅrenden Mitglieder 
anwesend sind. Die Abstimmungen im Vorstand 
erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der an-
wesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit ist eine KompromiÉlÅsung anzustre-
ben. Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes muÉ 
geheim abgestimmt werden.

Ä 10 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Or-
gan des Vereins. Ihre BeschlÄsse sind fÄr alle 
Mitglieder bindend. Sie hat das Recht, gefaÉte 
BeschlÄsse wieder aufzuheben. Mitgliederver-
sammlungen finden mindestens einmal im Jahr 
statt. Sie werden durch den Vorstand 10 Tage 
vor der Tagung unter Mitteilung der Tagesord-
nung einberufen. Im ersten Quartal eines jeden 
Jahres ist eine Mitgliederversammlung einzube-
rufen, die mindestens folgende Punkte zum Ge-
genstand der Tagesordnung hat:
1. Die Entgegennahme der Jahresberichte der 

Vorstandsmitglieder.
2. Die Entgegennahme des Berichtes der Kassen-

prÄfer.
3. Die Entlastung der Vorstandsmitglieder.
4. In jedem Jahr nach der Wahl des Versamm-

lungsleiters, die Wahl eines neuen Vorstands.
5. Die Wahl der KassenprÄfer in jedem dritten 

Jahr.
6. Die Festsetzung der MitgliedsbeitrÇge.
7. Die Genehmigung des Haushaltsplans. 
Ñber alle Mitgliederversammlungen, vornehm-
lich Äber die darin gefaÉten BeschlÄsse, ist durch 
den SchriftfÄhrer ein Protokoll zu fÄhren. Das 
Protokoll ist durch den 1. Vorsitzenden und den 
SchriftfÄhrer zu unterzeichnen. Die Mitglieder-
versammlungen werden vom 1. Vorsitzenden 
und wenn er verhindert ist, von seinem Vertreter 
geleitet. Jede ordnungsgemÇÉ einberufene Mit-
gliederversammlung ist beschluÉfÇhig. Die Mit-
gliederversammlung faÉt ihre BeschlÄsse mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, es 
sei denn, daÉ gesetzlich oder satzungsgemÇÉ eine 
grÅÉere Mehrheit verlangt wird.

Ä 11 Amtsdauer und Arbeitsweise
Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr 
gewÇhlt. Die Wahl erfolgt mit einfacher Stim-
menmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit findet ein zweiter Wahldurch-
gang statt. Bei erneuter Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Die Wahl findet in geheimer 
Abstimmung statt. Die offene Abstimmung ist 
zulÇssig, wenn nur ein Kandidat zur Wahl ansteht
und sich zwei Drittel der Anwesenden fÄr eine 
offene Wahl aussprechen. Eine Wiederwahl ist 
zulÇssig. Eine vorherige Abberufung vor Ablauf 
der einjÇhrigen Amtszeit durch die Mitgliederver-
sammlung ist statthaft. Eine Abberufung kann 
durch die Mitgliederversammlung vorallem er-
folgen, wenn das Vorstandsmitglied seine Pflich-
ten grob verletzt oder offenbar zu einer ord-
nungsgemÇÉen GeschÇftsfÄhrung unfÇhig ist. 
Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet unab-
hÇngig von der Wahlperiode erst, wenn ein an-
deres Mitglied fÄr ihn gewÇhlt wurde und der 
Betreffende das Amt angenommen hat.

Ä 12 AuÅerordentliche Mitgliederver-
sammlung 
AuÉerordentliche Mitgliederversammlungen 
kÅnnen durch den Vorstand jederzeit einberufen 
werden. Der Vorstand ist zur Einberufung ver-
pflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder die Ein-
berufung beantragt. Der Antrag muÉ schriftlich 
begrÄndet werden. Die auÉerordentliche Mitglie-
derversammlung hat die gleichen Rechte wie die 
ordentliche Mitgliederversammlung.

Ä 13 FÉhrung und Verwaltung des Vereins
Der 1. Vorsitzende bestimmt die Leitlinien und 
Schwerpunkte der Arbeit des Vorstandes. Er re-
prÇsentiert den Verein nach auÉen und innen. Er 
ist fÄr die vollstÇndige Information aller Vor-
standsmitglieder und fÄr eine harmonische Zu-
sammenarbeit verantwortlich. Die Äbrigen Vor-
standsmitglieder bearbeiten ihr Sachgebiet unter 
Beachtung der Leitlinien und Schwerpunkte und 
in harmonischer Zusammenarbeit mit den Äbri-
gen Vorstandsmitgliedern selbstÇndig. Alle Vor-
standsmitglieder haben sich den Aufgaben zu 
widmen, die mit ihrem Sachgebiet gewohnheits-
rechtlich verbunden sind und die ihnen in Zu-
kunft aus der Praxis erwachsen. Kann jemand 
seine TÇtigkeit nicht ausÄben, so Äbernimmt sein 
Vertreter seine Funktionen und seine Rechte. 

Wenn in der Satzung fÄr ihn kein Vertreter be-
stellt ist, so hat er dafÄr Sorge zu tragen, daÉ er 
durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten 
wird, so lange er sein Amt nicht ausÄben kann. 
Die Belege fÄr die laufenden GeldgeschÇfte wer-
den von dem 1. Vorsitzenden oder in seiner Ver-
tretung von dem 2. Vorsitzenden und dem Kas-
sierer abgezeichnet. Der SchriftfÄhrer erledigt die 
laufende Routinekorrespondenz unter Informati-
on und Abstimmung mit den Äbrigen Vor-
standsmitgliedern. In der Vorstandssitzung und 
in den Versammlungen fÄhrt er die Protokolle. 
Er arbeitet fÄr die Mitgliederversammlungen die 
vorliegenden TÇtigkeitsberichte aus. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten von Bedeutung hat jedes 
Mitglied des Vorstandes das Recht, die Entschei-
dung des Gesamtvorstandes herbeizufÄhren. Auf 
entsprechenden Antrag, dem eine schriftliche 
BegrÄndung fÄr den vertretenen Standpunkt bei-
zufÄgen ist, muÉ eine Sitzung des Gesamtvor-
standes innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrages einberufen werden. Im Äbrigen ist der 
Vorstand berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, 
die Satzung durch Ordnungen (GeschÇftsord-
nung, Finanzordnung, Rechtsordnung, Ehrungs-
ordnung) zu ergÇnzen. Diese Ordnungen mÄssen 
sich im Rahmen der Satzung bewegen. Soweit 
sie gegen die Satzung verstoÉen, sind sie un-
wirksam. AuÉerdem ist der Vorstand berechtigt, 
soweit erforderlich, eine Ordnung fÄr die Durch-
fÄhrung des Sportbetriebes und der sportlichen 
WettkÇmpfe zu verabschieden.

Ä 14 KassenprÉfungen
Von der Mitgliederversammlung werden zwei 
KassenprÄfer auf die Dauer von drei Jahren ge-
wÇhlt. Ein KassenprÄfer kann einmal wiederge-
wÇhlt werden. Sie haben die Pflicht und das 
Recht, die KassengeschÇfte des Vereins laufend 
zu Äberwachen und den JahresabschluÉ zu prÄ-
fen. Sie legen der Mitgliederversammlung einen 
schriftlichen Bericht Äber ihre PrÄfung vor, den 
sie gegebenenfalls in der Versammlung kurz er-
gÇnzen. Sie beantragen die Entlastung des Kas-
sierers oder schlagen vor, ihn nicht zu entlasten.

Ä 15 SatzungsÇnderungen 
Ñber Ünderungen der Satzung beschlieÉt die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder*. SatzungsÇnderungen, welche die in 
Ö2 genannten gemeinnÄtzigen Zwecke betreffen, 
bedÄrfen der Einwilligung des Finanzamtes*. Die
Ünderungen der Satzung bedÄrfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregis-
ter.

Ä 16 AuflÑsung
Die AuflÅsung des Vereins kann durch BeschluÉ 
der Mitgliederversammlung mit Dreiviertel -
Mehrheit der anwesenden Mitglieder erfolgen. 
Die Ladung zu dieser Mitgliederversammlung 
muÉ spÇtestens vier Wochen vor dem Versamm-
lungstermin erfolgen. Sie muÉ den Antrag auf 
AuflÅsung mit einer BegrÄndung enthalten. Das 
vorhandene VermÅgen ist dem gemeinnÄtzig an-
erkannten Fachverband, dem Karate - Dachver-
band  Nordrhein - Westfalen e.V. zur gemeinnÄt-
zigen Verwendung fÄr sportliche Zwecke zu 
Äbertragen. Vor der Ñbertragung muÉ feststehen,
daÉ der Verein keine Schulden hat. Die Ñbertra-
gung darf jedoch frÄhestens erst nach Ablauf ei-
nes Jahres nach der AuflÅsung des Vereins er-
folgen. Wenn einzelne Mitglieder wÇhrend des 
Bestehens des Vereins ausscheiden, so haben sie 
keinen Auseinandersetzungsanspruch gegen den 
Verein.

Ä 17
Diese Satzung wurde am 04.01.92 verabschiedet. 
Die mit * gekennzeichneten AbsÇtze sind am 
27.10.2010 von der Mitgliederversammlung ge-
mÇÉ Ö15 geÇndert worden*. Sie wird mit der 
Eintragung des Vereins im Vereinsregister wirk-
sam. Die obige Satzung muÉ von sieben Mitglie-
dern des Vereins unterzeichnet werden. Sie ist in 
Urschrift und Abschrift zusammen mit dem An-
trag auf Eintragung des Vereins beim zustÇndi-
gen Amtsgericht einzureichen.

Die Verfasser.


